
Amtliche Kennzeichen 
 
Kennzeichen, die von den Wasser- und Schifffahrtsämtern (WSÄ) 
ausgegeben werden, ähnlich wie Autokennzeichen 
 
MA – M 123 
 
Nachweis: Kennzeichenausweis 
 
Binnenschiffsregisternummer (gefolgt von dem Kennbuchstaben B) mit 
Namen und Heimat- oder Registerort für Fahrzeuge, die im 
Binnenschiffsregister eingetragen sind,  
 
123 B 
 
Nachweis: Schiffsbrief 
 
 
Funkrufzeichen (einschl. Unterscheidungs- Signal), 
Seeschiffsregisternummer (mit Schiffsnamen und Heimathafen) oder IMO-
Nummer für im Seeschiffsregister eingetragene Fahrzeuge,  

DHOU 
Nachweis:  Schiffszertifikat 
 
 
 
Fahrzeuge, die sonst nur auf Seeschifffahrtsstraßen verkehren, auch die 
Nummer des vom BSH* ausgestellten Flaggenzertifikats (gefolgt von dem  
Kennbuchstaben F), 
 
1234 F 
 
Nachweis: Flaggenzertifikat 
• Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 
 
 

Nach Landesrecht zugeteilte Kennzeichen, sofern sie das BMVBW 
anerkannt hat. 

KN - 12345 
 
Nachweis: Kennzeichenausweis 
 
 
Wassermotorräder 
 
Nur amtliches Kennzeichen erlaubt. 
 
 

Amtlich anerkannte Kennzeichen 
 
Nummer des  Internationalen Bootsscheines IBS mit dem jeweiligen 
Kennbuchstaben für den Aussteller 
 12345 M =  DMYV/Deutscher Motoryachtverband 
 12345 S =   DSV/Deutscher Seglerverband 
 12345 A =   ADAC 
 
Nachweis: Internationaler Bootsschein 
 
 
Der IBS ist zeitlich befristet, wobei er als Kennzeichennachweis seine 
Gültigkeit behält. Die Kennzeichen der WSÄ und der IBS-
Organisationen gelten unbefristet 
 
 
"Kleinstfahrzeuge" nur mit Muskelkraft betriebene, Beiboote, 
Segelboote ohne Motor mit einer Länge bis zu 5,50 m, Motorboote mit 
nicht mehr als 2,21 kW Antriebsleistung,  
Solche Fahrzeuge können freiwillig ein Kennzeichen führen, andernfalls 
müssen sie außen mit ihrem Namen und innen mit Namen und 
Anschrift des Eigentümers versehen sein.  

 



Ausnahmen 
Fahrzeuge, die nach anderen Vorschriften nicht als Kleinfahrzeuge 
gelten (z. B. Fahrgastschiffe für mehr als 12 Personen, Fähren),  

Fahrzeuge der Behörden und der Wasserrettung mit "dienstlicher" 
Kennzeichnung.   
 
Kennzeichnungspflicht 
1. Deutsches Kleinfahrzeug 
2. Auf Binnenwasserstraßen, wie Rhein, Mosel, Donau und im Bereich der 

Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung 
 
Nationalitätszeichen 
 Nur  „D“ 
 
Ausländer 
Kennzeichnung des Heimatlandes, oder wenn dies nicht der Fall 
ist, Name des Bootes, sowie innen Name und Anschrift des 
Eigentümers. Wenn länger als 1 Jahr in Deutschland, deutsches 
Kennzeichen . 
 
Anbringungsart 
in mindestens 10 cm hohen lateinischen Buchstaben und arabischen Ziffern  
dauerhaft in heller Farbe auf dunklem Grund oder dunkler Farbe 
auf hellem Grund außen an beiden Bug- oder Heckseiten oder 
am Spiegelheck des Kleinfahrzeugs  

Dauerhaft anbringen 
Verwendung i.S. "ständig", das Kennzeichen ist so lange zu 
zeigen, solange man Wasserstraßen befährt, auf denen die 
Kennzeichnung vorgeschrieben ist. "beständig" i.S. gegen 
Witterungseinflüsse. Nicht gemeint ist jedoch "unbeweglich" 
oder "nicht zu entfernen". 
 
 
Zusammengestellt: Walter Mickler 
L11,15  68161 Mannheim 
Tel.: 0621/13552  
FuTel.: 0172/9284832 

                        Info Nr1 LVM BW 2004-09-14 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Kennzeichnung 

 

Kleinfahrzeuge 
 
 

Landesverband Motorbootsport 
Baden Württemberg e.V. 

 
Geschäftsstelle: 
Manfred Gäng 
Raimundstr. 24 

68794 Oberhausen/Rheinhausen 
Tel. 07254/8365 


